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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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36 Bürgerbegehren – öffentliche Bekanntmachung der 
Zahl der Kommunalwahlberechtigten zum Stand  
31. Dezember 2017 gemäß § 2 Absatz 4 der Satzung 
der Stadt Köln über die Durchführung von Bürger- 
begehren, Bürgerentscheiden und Ratsbürgerent-
scheiden

Gemäß § 2 Absatz 4 der Satzung der Stadt Köln über die 
Durchführung von Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und 
Ratsbürgerentscheiden ist die für die Höhe des Unterschrif-
tenquorums des Bürgerbegehrens maßgebliche ermittelte 
Zahl der Kommunalwahlberechtigten zum 31.12. des Vorjah-
res im Amtsblatt öffentlich bekannt zu geben.

Bürgerbegehren und Bürgerentscheide können in Köln als 
kreisfreier Stadt auch in einem Stadtbezirk durchgeführt wer-
den, wenn es sich um eine Angelegenheit handelt, für die die 
Bezirksvertretung zuständig ist. Antrags- und stimmberechtigt 
sind dann nur die Kommunalwahlberechtigten, die in dem be-
troffenen Stadtbezirk wohnen.

Das Unterschriftenquorum auf Stadtgebietsebene beträgt 3% 
der Kommunalwahlberechtigten. Auf Bezirksebene mit bis zu 
100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern beträgt das Un-
terschriftenquorum 6 % der Kommunalwahlberechtigten, in 
Stadtbezirken mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern 5% der in diesem Stadtbezirk wohnenden Kommu-
nalwahlberechtigten. 

Erklärt der Rat das Bürgerbegehren für zulässig, entspricht 
diesem jedoch nicht, ist innerhalb von drei Monaten ein Bür-
gerentscheid durchzuführen.

Nachfolgend gebe ich die ermittelten Zahlen bekannt.

Stadtgebiet Köln
Anzahl der Einwohner:� 1.106.765
Anzahl der Kommunalwahlberechtigten:� 821.188
Unterschriftenquorum – prozentual:� 3%
Unterschriftenquorum – absolut:� 24.636

Stadtbezirk 1 – Innenstadt
Anzahl der Einwohner:� 134.604
Anzahl der Kommunalwahlberechtigten:� 109.105 
Unterschriftenquorum – prozentual:� 5%
Unterschriftenquorum – absolut:� 5.456

Stadtbezirk 2 – Rodenkirchen
Anzahl der Einwohner:� 112.117
Anzahl der Kommunalwahlberechtigten:� 85.667
Unterschriftenquorum – prozentual:� 5%
Unterschriftenquorum – absolut:� 4.284
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Stadtbezirk 3 – Lindenthal
Anzahl der Einwohner:� 155.372
Anzahl der Kommunalwahlberechtigten:� 123.916
Unterschriftenquorum – prozentual:� 5%
Unterschriftenquorum – absolut:� 6.196

Stadtbezirk 4 – Ehrenfeld
Anzahl der Einwohner:� 110.780
Anzahl der Kommunalwahlberechtigten:� 82.239
Unterschriftenquorum – prozentual:� 5%
Unterschriftenquorum – absolut:� 4.112

Stadtbezirk 5 – Nippes
Anzahl der Einwohner:� 119.776
Anzahl der Kommunalwahlberechtigten:� 88.053
Unterschriftenquorum – prozentual:� 5%
Unterschriftenquorum – absolut:� 4.403

Stadtbezirk 6 – Chorweiler
Anzahl der Einwohner:� 83.833
Anzahl der Kommunalwahlberechtigten:� 58.209
Unterschriftenquorum – prozentual:� 6%
Unterschriftenquorum – absolut:� 3.493

Stadtbezirk 7 – Porz
Anzahl der Einwohner:� 114.987
Anzahl der Kommunalwahlberechtigten:� 84.680
Unterschriftenquorum – prozentual:� 5%
Unterschriftenquorum – absolut:� 4.234

Stadtbezirk 8 – Kalk
Anzahl der Einwohner:� 123.239
Anzahl der Kommunalwahlberechtigten:� 81.528
Unterschriftenquorum – prozentual:� 5%
Unterschriftenquorum – absolut:� 4.077

Stadtbezirk 9 – Mülheim
Anzahl der Einwohner:                                                       152.057
Anzahl der Kommunalwahlberechtigten:                           107.791
Unterschriftenquorum – prozentual:                                          5%
Unterschriftenquorum – absolut:                                           5.390

Köln, 16.01.2018
Henriette Reker
Oberbürgermeisterin

37 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
Arbeitstitel: „Oberer Wichheimer Kirchweg in Köln-
Holweide“

Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Stadt Köln 
hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2017 die Durchführung 
der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Absatz 1  
Baugesetzbuch (BauGB) für das Verfahren zur Aufhebung des 
Bebauungsplanes Nummer 73479/08 mit dem Arbeitstitel: 
„Oberer Wichheimer Kirchweg in Köln-Holweide“ beschlos-
sen. Das Bebauungsplangebiet liegt im Norden des Stadtteils 
Holweide im Bezirk Köln-Mülheim zwischen Schlagbaumsweg 

und Wichheimer Kirchweg. Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans umfasst eine Fläche von rund 8,9 Hektar. Die Auf-
hebung bezieht sich auf das gesamte Bebauungsplangebiet.

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 17.11.2016 
zur Erfüllung der städtischen Unterbringungspflicht und zur 
Vermeidung drohender Obdachlosigkeit die Errichtung von 
Flüchtlingsunterkünften auf mehreren Grundstücken im Kölner 
Stadtgebiet beschlossen. Dazu gehört auch das städtische 
Grundstück Schlagbaumsweg / Ostmerheimer Straße. Hier 
hat der Hauptausschuss der Stadt Köln in seiner Sitzung am 
05.12.2016 die temporäre Errichtung von mobilen Wohnein-
heiten für bis zu 400 Personen beschlossen.

Die zur Errichtung der mobilen Wohneinheiten vorgesehene 
Fläche liegt überwiegend im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nummer 73479/08, der in diesem Bereich eine öffent-
liche Grünfläche und eine Fläche für Bahnanlagen für eine 
Stadtbahntrasse mit Haltestelle festsetzt. Die Festsetzungen 
stehen der Zulässigkeit von Flüchtlingsunterkünften entge-
gen. Zur Umsetzung des Beschlusses über die Herstellung 
von temporären Flüchtlingsunterkünften an diesem Standort 
für einen Zeitraum länger als drei Jahre ist die Aufhebung des 
Bebauungsplanes notwendig.

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes ist die zur Errich-
tung von temporären Flüchtlingsunterkünften vorgesehene 
Fläche, welche derzeit als landwirtschaftliche Fläche genutzt 
wird, bauplanungsrechtlich gemäß § 35 BauGB zu beurtei-
len. Die unmittelbar angrenzenden und bislang als Allgemeine 
Wohngebiete festgesetzten Siedlungsbereiche sind zukünftig 
gemäß § 34 BauGB zu beurteilen.

Das städtebauliche Planungskonzept wird in der Zeit vom  
15. Februar 2018 bis 2. März 2018 im Bezirksrathaus Mül-
heim, Wienerplatz 2a, 51065 Köln, montags, mittwochs und 
freitags von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr, dienstags von 9:30 Uhr bis  
18:00 Uhr sowie donnerstags von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr zur 
Einsichtnahme ausgehängt.

Weitere Auskünfte können beim Stadtplanungsamt unter der 
Telefonnummer 0221/221-22800 und 0221/221-30146 einge-
holt werden.

Schriftliche Stellungnahmen können bis einschließlich Freitag, 
den 9. März 2018, an den Bezirksbürgermeister des Stadt-
bezirkes Mülheim, Herrn Norbert Fuchs, Wiener Platz 2a,  
51065 Köln, oder per Mail an die Adresse (norbert.fuchs@
stadt-koeln.de) gerichtet werden.

Köln, den 25. Januar 2018 Die Oberbürgermeisterin,
 in Vertretung
 gez. Andrea Blome, 
 Beigeordnete
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38 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans im beschleunigten Verfahren 
Arbeitstitel: Marienhof Ecke Raderthalgürtel in Köln-
Zollstock

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am  
14. Dezember 2017 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, nach § 12 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Anwendung des beschleu-
nigten Verfahrens nach § 13a BauGB ein Bebauungsplanver-
fahren (vorhabenbezogener Bebauungsplan) für das Gebiet 

südlich der Bebauung der Fritz-Hecker-Straße, westlich des 
vorhandenen Autohauses, nördlich des Raderthalgürtels und 
östlich der Straße Marienhof – Arbeitstitel: Marienhof Ecke Ra-
derthalgürtel in Köln-Zollstock – einzuleiten mit dem Ziel, ein 
viergeschossiges Wohn- und Geschäftshaus festzusetzen.

Die Bezirksvertretung Rodenkirchen ergänzt die Beschluss-
vorlage mit der Maßgabe, dass auf dem Gelände „Marien-
hof Ecke Raderthalgürtel in Köln-Zollstock“ die Infrastruktur 
für einen Lebensmittelvollversorger mit einer Fläche von über  
1200 qm geschaffen wird. 
Alternativ kann mit dem Investor über einen städtebaulichen 
Vertrag vereinbart werden, dass westlich des Wendehammers 
der Raderberger Straße (ehem. Lochner Druck) – zeitgleich mit 
der Bebauung des Grundstücks Marienhof Raderthalgürtel in 
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Köln-Zollstock – die Infrastruktur für einen Lebensmittelvoll-
versorger mit > 1200qm fertiggestellt wird.

Hinweis: Gemäß § 13 a Absatz 3 Nummer 1 Baugesetzbuch 
wird darauf hingewiesen, dass dieser Bebauungsplan im be-
schleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch aufgestellt wird.

Die Öffentlichkeit kann sich über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planun-
gen beim Stadtplanungsamt (Stadthaus) Willy-Brandt-Platz 2, 
50679 Köln, unterrichten und sich in der Zeit vom 22. Februar 
bis 7. März 2018 zur Planung äußern.
Terminvereinbarungen können unter der Rufnummer 0221 
221-22818 erfolgen.

Köln, den 31. Januar 2018	 Die Oberbürgermeisterin
	 gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 31. Januar 2018	 Die Oberbürgermeisterin
	 gez. Reker
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39 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses über 
die Einleitung des Verfahrens zur Aufhebung eines 
Bebauungsplans  
Arbeitstitel: Oberer Wichheimer Kirchweg in Köln- 
Holweide und Köln-Merheim

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am  
14. Dezember 2017 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, das Verfahren 
zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nummer 73479/08 für 
den Bereich zwischen den östlichen Grundstücksgrenzen der 
Straße An der Wasserburg 19c bis 17, westlich Schlagbaums-
weg (218h – 218a), südlich Schlagbaumsweg bis zur östli-
chen Parzellengrenze des Grundstückes Wichheimer Kirch-
weg 105, den östlichen Grundstücksgrenzen des Wichheimer 
Kirchweges 105 bis 143, der südlichen Parzellengrenze der 
Grundstücke Wichheimer Kirchweg 143 – 118, eine mehrfach 
abknickende und mittig auf die Nordseite des Heizkraftwer-
kes zulaufende Linie, der Nordseite des Heizkraftwerkes, der 
Südseite des Spielplatzes und der Westseite des Spielplatzes 
bis zu der östlichen Parzellengrenze des Grundstückes An der 
Wasserburg 19c in Köln-Holweide und Köln-Merheim – Ar-
beitstitel: Oberer Wichheimer Kirchweg in Köln-Holweide und 
Köln-Merheim – nach § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Ab-
satz 8 Baugesetzbuch (BauGB) einzuleiten.

Köln, den 31. Januar 2018	 Die Oberbürgermeisterin
	 gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 31. Januar 2018	 Die Oberbürgermeisterin
	 gez. Reker

40 Bekanntmachung der Unteren Jagd- und Fischerei-
behörde:

Der Jagdschein Nummer 5352/87 ausgestellt am 06.05.1987 
durch die untere Jagdbehörde der Stadt Köln, derzeit gültig 
bis zum 31.03.2018, wird mit sofortiger Wirkung für ungültig 
erklärt.

41 Einladung zur Versammlung der  
Jagdgenossenschaft Köln rrh. Süd  
Rheinbergstr. 71, 51143 Köln

am Mittwoch 07.03.2018 19.00 Uhr
in der Gaststätte „Zum St. Martin“, 
Hauptstr. 59, 51143 Köln-Zündorf (Oberzündorf)

Eingeladen sind alle Jagdgenossen, die im rechtsrheinischen 
Stadtgebiet südlich der Bundesautobahn (BAB) 3 / 4 von der 
Rodenkirchener Brücke über BAB Dreieck Heumar und BAB 3  
bejagbare Flächen (außer Eigenjagdbezirken) besitzen. Der 
Bezirk wird im Osten und Süden durch die Stadtgrenze, im 
Westen durch den Rheinstrom abgeschlossen.
Der Nachweis der bejagbaren Flächen ist vor Beginn der Sit-
zung dem Protokollführer vorzulegen.

Jagdgenossen können sich vertreten lassen; die Vertretungs-
vollmacht ist schriftlich und mit Angabe der zu vertretenden 
Flächen vor der Versammlung dem Protokollführer zu überge-
ben. Auf § 10 Abs. 4 der Satzung wird hingewiesen.

Tagesordnung

1.	 Begrüßung durch den Vorsitzenden
2.	 Genehmigung der Niederschrift der vorigen Jagdgenos-

senschaftsversammlung
3.	 Bericht des Vorsitzenden des Jagdvorstandes
4.	 Bericht des Kassenführers
5.	 Bericht der Kassenprüfer
6.	 Entlastung des Kassenführers
7.	 Entlastung des Vorstandes
8.	 Ausschüttung der Jagdpachtanteile
9.	 Vorlage des Haushaltsplanes 2018/2019
10.	 Verschiedenes

Fahrt- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Der Jagdvorsteher

Konrad Weiser
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

16.02.2018
(Freitag)

Runder Tisch für Flüchtlingsfragen
Rathaus Spanischer Bau, 
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
11.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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